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Nationalrat der Republik Osterreich

Ausschuss des Jugendpa!laments

Protokoll

über die Sitzung am 26. November 2010 zur Beratung steht:

Beginn :
s

10.31 Uhr
11. der Geilagen

Schluss: As. Q Lt0

ANWESENDE

siehe Präsenzliste (Anlage A)

Vertreter der Bundesregierung:

Obmann/Obfrau : flo...J" J L---e"(t. ])~#-
Obmannstellvertreter / Obfraustellvertreter tin :

Schriftführer/in: ~"~ Trtb"

Mitglieder:

siehe Präsenzliste (Anlage A)
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Ausschuss des Jugendparlaments

Abänderungsantrag

der Abgeordneten Aslan Ekrem, Sandro Sinkovits, S_araR ZÖ~~ 1L.~ ~

zur Gesetzesvorlage Nr. 11 der Beilagen des Jugendparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz geändert wird

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

§50f lautet:

(1) Die Betreiber von sozialen Netzwerken, die der elektronischen Kommunikation

dienen, sind verpflichtet, eine altersgerechte Aufklärung über Datenschutz und

Datenschutzeinstellungen vorzunehmen.

(2) Die Betreiber dürfen von Nutzerinnen und Nutzern, die das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, bei der Anmeldung ausschließlich folgende Daten erheben:

- Name und Vorname einschließlich eines Nicknames

- Geburtsdatum

- e-mail-Adresse

(3) Die Betreiber sind verpflichtet, für die Benutzergruppen bis zum vollendeten 14.

Lebensjahr und vom 14. bis zum 18. Lebensjahr Standardeinstellungen für

Dateneingabe und Benutzerprofile anzulegen, die von der Datenschutzkommission

genehmigt werden müssen.

(4) Wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer ihr/sein Profil löscht, muss es vom Betreiber

unwiderruflich und von allen Servern weltweit gelöscht werden.

(5) Wenn Betreiber diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann die

Datenschutzkommission eine Verwaltungsstrafe bis EUR 1°.000,-- verhängen.
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Hauptausschuss :
Mitglieder des Europäischen Parlaments mit beratender Stimme
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Anlaqe B

JUGENDPARLAMENT

Der Ausschuss des Jugendparlaments hält FreitaQ. den 26. November

2010. um 10.30 Uhr im Lokal VI Sitzung.

TAGESORDNUNG

1.) Gesetzesvorlage (11. der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz

geändert wird

Wien, 2010 11 26

Mag. Julia Dörfel

Obfrau

A vi 5 0

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 11.00 Uhr zu unterbrechen und um

13.15 Uhr fortzusetzen.


